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:

Hervorholen kleinerer Gegenftände dient die Grundzange, die entweder mittels Kette (Fig. 648) oder

mittels Stiel (Fig. 649) gehändhabt wird.

Der Wolf, der zum Verfetzen von Quadern dient, kann für das Heben von Steinen gleichfalls Ver-

wendung finden; fehr große Steine zerkleinert man wohl auch zunächft durch Sprengen mittels Pulver

oder Dynamit. ‘

b) Baugrube am und Jim Wafl'er.

Bisweilen find Baugruben auszufchachten und trocken zu legen, in deren Nähe

fich ein offener \Nafferlauf , ein Teich, ein See etc. b'efindet. Befteht der Erdkörper

zwifchen Baufielle und Waffer aus einem durchläffigen Material, wie Kies, Sand etc.,

fo würden beim Ausfchöpfen des Waffers aus der Baugrube die im vorhergehenden

Kapitel fchon angedeuteten Uebelf’cände eintreten. Defshalb dichte man in einem

folchen Falle jene Seitenwandung der Baugrube, welche dem offenen Waffer zuge-

kehrt iii; am einfachf’ten und vortheilhaftef’cen gefchieht dies durch eine kräftige

Spundwand, deren Wafferdichtheit man, wenn dies nothwendig werden follte, auch

noch durch einen hinter diefelbe zu bringenden Thonfchlag erhöhen kann,

Bei Bauwerken, die unmittelbar am Waffer, an einem Flufs, See etc. zu er-

richten find, wird die Baugrube an drei Seiten durch das anftehende Erdreich zu

begrenzen fein, während an der vierten, dem Waffer zugekehrten Seite ein künft-

licher Abfchlufs gebildet werden rrfufs. Derfelbe kann aus einer Spundwand, einer

Pfahlwand oder. einem Fangdamm befiehen; derlei Wände müffen Ptets ein ge—

nügendes Stück in den Uferboden hinein fortgefetzt werden, damit ein Hinterfpülen

deffelben ve‘rhütet wird. '

Dafs Hochbauten unmittelbar an einem Fluffe, See etc. auszuführen find, ift

ein verhältnifsmäfsig feltener Fall; noch viel feltener kommt es vor, dafs Hochbauten

im offenen Waffer felbi’c errichtet werden follen. Es wird defshalb gerechtfertigt

» fein, wenn im Nachftehenden die Herftellung der Baugrube im Waffer nur in all-

gemeinen Umriffen behandelt, im Uebrigen jedoch auf jene Literatur 1”) verwiefen

wird, die fich rnit der Gründung der Strombrü_cken-Pfeiler und anderer im offenen

W'affer zu errichtenden Ingenieur-Bauwerke befchäftigt.

Soll im offenen Waffer eine Baugrube hergeftellt werden, fo ift die Bauflelle

durch dichte Umfchliefsungswände an allen Seiten zu begrenzen. Das Mafs der zu

erreichenden Wafferdichtheit hängt davon ab, ob man die Baugrube ausfchöpfen oder

ob man nur erzielen Will, dafs das in der Baugrube befindliche Waffer keine Strö-

mung hat. Das letztere genügt u. A., wenn man ein Beton-Fundament unter Waffer

ausführen will. ‘

Nach Vollendung des Fundamentes werden die Umfchliefsungswände ganz oder

zum gröfsten Theile entfernt.

Die Umfchliefsung der Baugrube im Waffer gefchieht, je nach dem Baugrund,

dem Bauf’coff und der Waffertiefe: ‘

1) Durch Spundwände. Die Conftruction folcher Wände ift bereits in der

vorhergehenden Abtheilung (Art. 154 u. ff., 5. 109) befprochen worden. Es ift nur
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fchwer möglich, mittels einer Spundwand eine vollkommen wafferdichte Umfchliefsung

der Baugrube zu bilden; fie empfiehlt fich defshalb insbefofidere für jene Fälle, in

denen man Fundamente aus Sandtchüttungen, Beton, Beton-Pfahlroften etc. herzuftellen

beabfichtigt.

Soll die \Vafferdichtheit einer Spundwand erhöht werden, fo mufs man dies durch waff6rdichte

Leinwand, durch Ausl'topfen der Fugen mit Werg oder Moos, durch Eingiefsen von Cement in die Fugen etC.

zu erreichen trachten. Ill; der Wafi'erdruck groß, fo müfl‘en die Spundwände noch gettützt werden. was

entweder durch verfirebte Pfähle oder durch Steinfchiittungen gefchehen kann.

Die Spundwand bleibt mit deril unteren Theile (nachdem der obere Theil abgefchnitten werden iii.)

häufig als Schutz des Fundamentkörpers gegen Unterwafohung, gegen Ausweichen des Baugrundes etc. flehen.

2) Durch Pfahlwände. Bei größerer Waffertiefe il’c der Wafferdruck fo

grofs, dafs Spundwände nicht mehr die nöthige Standfeftigkeit haben; alsdann werden

fie durch 25 bis 30 Cm ftarke Pfahlwände

(Fig. 650 bis 652) erfetzt. Die Pfahle er—

halten an der Langfeite keine Spundung;

daher ift die Wafferdichtheit einer folchen

Wand noch geringer als bei der Spuncl-

wand. Die Dichtung wird mit den gleichen Mitteln, wie vorher, erzeugt.

3) Durch Erddämrne. IPC man im Raume nicht befchränkt und if’t die Waffen

tiefe nicht grofs, fo kann man die .Baugrube;mit Erddämmen umfchliefsen. Der

Grad der Wafferdichtheit if’c nicht bedeutend; man kann diefelbe vermehren, wenn

man eine Stülpwand (fiehe Art. 185, S. 129) errichtet und die Erde gegen diefe

fchüttet. * — '

Uebert'teigt die Waffertiefe etwa lm, fo fchlägt man rings um‘ die Bauflelle Pfahlreihen (lothrecht

oder auch fchräg) ein, überdeckt diefelben durch Holme und lehnt gegen diefelben eine Bretter- oder

Bohlenwand. Gegen die letztere kommt die Erdfchüttnng zu liegen.

Sand, Kies etc. find für folche Dämme ungeeignet. Klaiboden, Thon mit Sand gemengt, Mitt.

Dünger etc. eignen fich am heiten.

4) Durch Kafienfangdämme. Die gröfste Standfef’cigkeit und Wafferdichtheit

kann man mit Kaf’cenfangdämmen ‘ erzielen. Sie befiefien aus zwei Holzwänden,

zwifchen denen ein möglichi’t wafferundurchläffiges Füllmaterial eingebracht wird

(Fig. 653 u. 654).

Die Holzwände bettehen entweder aus dicht neben einander gefehlagenen Pfählen oder aus Bretter—7

Stülp— und Spundwänden zu, die durch Pfahlreihen a geflützt werden. Zur_Längsverbindung dienen Holme

und Gurthölzer c; um beim Einbringen der Füllung das feitliche Ausweichen der beiden Wände zu var-

Fig. 650. Fig. 651. Fig. 652. '

 

Fig. 653. Fig. 654.
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hüten, bringt man eine Querverbindung .: an, die entweder aus hölzernen langen oder eifernen Ankern

beflehen kann.

Zur Füllung f iit frifcher Klaiboden (fette, lehmige und thonige Erde) am heiten geeignet, weil

er am dichteften ift; ein Gemenge aus Sand und Thon fieht diefem Füllmaterial am nächflen; der Thon

allein il’t ungeeignet, weil er Hohlräume bildet. Beton—Füllung erzeugt den höchften Grad von \Vaifer-

dichtheit, kommt jedoch am theuerflen zu Reben.

5) Durch Schwimmkaften ohne Boden. Ein feitlich gefchlofl'ener, meiit

hölzerner Kaften, der in der Grundrifsgef’calt dem zu fundirenden Bauwerke entfpricht,

wird auf die Sohle des Wafferlaufes etc. gefenkt; der Erfolg ift nahezu derfelbe, wie

bei einer Umfchliefsung durch Spundwände.

6) Durch Schwimmkafien mit Boden, auch Senkkaften, Senkfchiff oder

Caiffon genannt. Die Form eines folchen Kaftens entfpricht gleichfalls der Grund-

rifsgeftalt des zu errichtenden Bauwerkes; durch Verfpainnung und Kalfaterung

der einzelnen Theile wird ein hoher Grad von Wafferdichtheit erreicht. Der Boden

bleibt unter dem Fundament (als liegender Rofl, fiehe Art. 418) liegen; die Seiten—

wände werden entfernt.

Die Trockenlegung der Baugrube, die etwa nothwendige Vertiefung derfelben,

das Hervorholen von gröfseren Steinen, Baumftämmen etc. gefchieht wie unter a, 3.

, 2.Kapitel.

Gemauerte Fundamente.

a) Voll gemauerte Fundamente.

Diefe Art von Fundamenten, die aus einer ununterbrochenen, maffiven Maue-

hmg bef’cehen, kommen im Hochbauwefen am häufigften vor und werden auch mit

Recht, ihrer Einfachheit und Sicherheit wegen, allen anderen Gründungsmethoden

vorgezogen.

Das Fundament-Mauerwerk ifl Ptets auf vollkommen tragfähigen Baugrund

zu fetzen; die auszufchachtende Baugrube, bezw. die Fundament-Gräben erhalten

dem entfprechend min- .

deflens eine Tiefe, welche Flg' 655"

der Mächtigkeit der locke-

ren, nicht tragfähigen

Bodenfchichten gleich

kommt. Erhält das zu

errichtendé Gebäude un-

terirdifche Räume und

reicht deren Sohle noch

in die tragfähige Schicht

hinein, fo fiihrt man die

Sohle der Fundament-

Gräben, bezw. die Balls des Fundament-Mauerwerkes noch 0,5 bis 1,0 m unter die

Sohle jener Souterrain-Räume hinab (Fig. 655 u. 656).

Nachdem die Baugrube, bezw. die Fundament-Gräben ausgehoben‚ hierbei.

erforderlichen Falles trocken gelegt werden find, wird ihre Sohle möglichi’c abge-

glichen und geebnet. Soll die Fundament-Bafis abfatzfo'rmig hergef‘tellt werden (vergl.
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